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Rechtsanwalt
Peter Horrig, Fachanwalt für Arbeitsrecht 

Ihr Ansprechpartner in arbeitsrechtlichen Fragen

1 Religionszugehörigkeit von Bewerbern bei offener Stelle eines kirchlichen Arbeitgebers

Die Richter des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) stellen in ihrem Urteil vom 17.4.2018 klar, dass kirchliche Arbeitgeber
nicht  bei  jeder  offenen  Stelle  von  Bewerbern  eine  Religionszugehörigkeit  fordern  dürfen.  Dieses  Erfordernis  muss
notwendig und angesichts des Ethos der Kirche aufgrund der Art der in Rede stehenden beruflichen Tätigkeit oder der
Umstände ihrer Ausübung objektiv geboten sein und mit dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit im Einklang stehen.
 
Das Erfordernis, dass Bewerber um eine bei der Kirche zu besetzende Stelle einer bestimmten Religion angehören, muss
Gegenstand einer wirksamen gerichtlichen Kontrolle sein können.

2 Entgeltumwandlung – Kündigung einer Direktversicherung im bestehenden Arbeitsverhältnis

In  einem  am 26.4.2018  vom Bundesarbeitsgericht  (BAG)  entschiedenen  Fall  schloss  ein  Arbeitnehmer  mit  seinem
Arbeitgeber 2001 eine Entgeltumwandlungsvereinbarung. Danach war der Arbeitgeber verpflichtet, jährlich ca. 1.000 € in
eine  zugunsten  des  Arbeitnehmers  bestehende  Direktversicherung,  deren  Versicherungsnehmer  der  Arbeitgeber  ist,
einzuzahlen. Die Versicherung, die vom Arbeitgeber durch weitere Beiträge gefördert wird, ruht seit 2009. Da sich der
Arbeitnehmer nach seiner Auffassung in einer finanziellen Notlage befand, verlangte er vom Arbeitgeber die Kündigung
des Versicherungsvertrags.
 
Der  bloße  Geldbedarf  eines  Arbeitnehmers,  für  den  der  Arbeitgeber  eine  Direktversicherung  zur  Durchführung  der
betrieblichen  Altersversorgung  im  Wege  der  Entgeltumwandlung  abgeschlossen  hat,  begründet  für  sich  genommen
keinen  Anspruch  gegen  den  Arbeitgeber,  den  Versicherungsvertrag  gegenüber  der  Versicherungsgesellschaft  zu
kündigen, damit der Arbeitnehmer den Rückkaufswert erhält.
 
Der BAG führte  in seiner  Begründung aus,  dass der  Arbeitnehmer kein schutzwürdiges Interesse an der begehrten
Kündigung  hat.  Die  im  Betriebsrentengesetz  geregelte  Entgeltumwandlung  dient  dazu,  den  Lebensstandard  des
Arbeitnehmers im Alter zumindest teilweise abzusichern. Mit dieser Zwecksetzung wäre es nicht vereinbar, wenn der
Arbeitnehmer  vom  Arbeitgeber  verlangen  könnte,  die  Direktversicherung  lediglich  deshalb  zu  kündigen,  um  dem
versicherten Arbeitnehmer die Möglichkeit zu verschaffen, das für den Versorgungsfall bereits angesparte Kapital für den
Ausgleich von Schulden zu verwenden.



Rechtsanwalt
Evgenij V. Usarov

Ihr Ansprechpartner in gesellschaftsrechtlichen Fragen

3 Auflösung einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts – vorheriges Ausscheiden eines Gesellschafters

Wird eine Publikumsgesellschaft bürgerlichen Rechts nach einer Kündigung vor Eintritt der Kündigungswirkung aufgelöst,
scheidet der kündigende Gesellschafter, sofern dem Gesellschaftsvertrag nichts anderes entnommen werden kann, nicht
aus, sondern verbleibt in der Liquidationsgesellschaft. Dieses entschieden die Richter des Bundesgerichtshofs (BGH) mit
ihrem Urteil vom 6.2.2018.
 
Der BGH hat für eine Publikums-Kommanditgesellschaft bereits entschieden, dass eine Kündigung der Beteiligung aus
wichtigem Grund, etwa wegen arglistiger Täuschung, in der Liquidation der Gesellschaft ausgeschlossen ist. Er hat dies
u. a. damit begründet, dass es das Interesse an der reibungslosen und zügigen Liquidation verbiete, einem einzelnen
Gesellschafter ein gesondertes Ausscheiden noch während des Auseinandersetzungsverfahrens zu gestatten.
 
In  einer  weiteren  Entscheidung  hat  der  BGH  zur  Gesellschaft  bürgerlichen  Rechts  ausgeführt,  dass  durch  eine
Fortsetzungsklausel entsprechend dem Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) im Kündigungsfall gerade der Fortbestand der
Gesellschaft zwischen den übrigen Teilnehmern gesichert werden soll,  und dass die Vorschriften des BGB von dem
Weiterbestehen  der  werbenden  Gesellschaft  ausgehen.  Ein  Austritt  im  Abwicklungsstadium  sei  weder  gesetzlich
vorgesehen noch wäre er geeignet, für den ausscheidenden Gesellschafter andere Rechtsfolgen auszulösen als die, die
bei einer Auflösung der Gesellschaft ohnehin einträten.

Rechtsanwältin
Nuran Yılmaz

Ihre Ansprechpartnerin in WEG- und mietrechtlichen Fragen

4 Mietvertrag – Jahresabrechnung nach Ausscheiden des Verwalters

Nach dem Wohnungseigentumsgesetz hat der Verwalter nach Ablauf des Kalenderjahres eine Abrechnung aufzustellen.
 
In  einem  vom  Bundesgerichtshof  (BGH)  am  16.2.2018  entschiedenen  Fall  aus  der  Praxis  wurde  in  einer
Eigentümerversammlung am 21.1.2015 die Abberufung des Verwalters mit sofortiger Wirkung beschlossen. Im Juni 2015
forderte  der  neue Verwalter  den abberufenen Verwalter  zur  Erstellung der  Jahresabrechnung 2014 auf,  was dieser
ablehnte. Die Richter des BGH hatten nun zu entscheiden, ob der neue oder der alte Verwalter verpflichtet war, die
Jahresabrechnung 2014 zu erstellen.
 
Sie  kamen zu  der  Entscheidung,  dass  die  Pflicht  zur  Erstellung  der  Jahresabrechnung den  Verwalter  trifft,  der  im
Zeitpunkt der Entstehung der Abrechnungspflicht Amtsinhaber ist. Scheidet der Verwalter im Laufe des Wirtschaftsjahres
aus seinem Amt aus, schuldet er – vorbehaltlich einer abweichenden Vereinbarung – die Jahresabrechnung für das
abgelaufene Wirtschaftsjahr unabhängig davon, ob im Zeitpunkt seines Ausscheidens die Abrechnung bereits fällig war.

5 Mieterhöhung – konkludente Zustimmung des Mieters

Nach  dem  Bürgerlichen  Gesetzbuch  ist  dem  Mieter  ein  Mieterhöhungsverlangen  in  Textform  zu  erklären  und  zu
begründen.  Für  die  Zustimmung  vonseiten  des  Mieter  hat  der  Gesetzgeber  kein  entsprechendes  Formerfordernis
aufgestellt.  Die  Zustimmung  zur  Erhöhung  der  Miete  kann,  wie  der  Bundesgerichtshof  mit  seinem Beschluss  vom
30.1.2018 entschieden hat,  auch  konkludent  erfolgen,  indem der  Mieter  den  Mieterhöhungsbetrag dreimal  in  Folge
vorbehaltlos  zahlt.  In  einem  solchen  Fall  steht  dem  Vermieter  kein  Anspruch  auf  Erklärung  der  Zustimmung  zum
Mieterhöhungsbegehren zu.



Rechtsanwältin
Ilknur Suhta

Ihre Ansprechpartnerin in zivilrechtlichen Fragen

Bild in
Bearbeitung!

6 Produktbewertungen beim Online-Einkauf

Das Shoppen im Internet boomt. Dabei vertrauen viele Käufer auf die Produktbewertungen durch andere Kunden. Es gibt
jedoch  nicht  nur  seriöse  Bewertungen.  Zunächst  ist  es  ratsam,  auf  die  Anzahl  der  Bewertungen  zu  schauen.  Ist
beispielsweise  ein  Produkt  erst  seit  kurzer  Zeit  erhältlich,  hat  aber  schon  auffällig  viele  Beurteilungen,  ist  Vorsicht
geboten.  Ferner  auch bei  auffällig  langen Kommentaren mit  Begriffen aus der  Werbung,  aber auch bei  übertrieben
positiven Formulierungen. Zweifelhaft sind ggf. Bewertungen, in denen sich die Formulierungen wiederholen und zeitlich
nah beieinanderliegen.
 
Besondere Vorsicht ist auch bei Bewertungen durch sogenannte „Produkttester“ geboten. Teilweise erhalten die Tester
Waren im Wert von mehreren Tausend Euro im Monat geschenkt. Das führt u. U. dazu, dass die Bewertungen durch die
Tester überdurchschnittlich positiv ausfallen.
 
Der Hinweis „Verifizierter Kauf“ neben der Bewertung ist ebenfalls nützlich. Denn hier hat derjenige, der das Produkt
bewertet hat, dieses auch tatsächlich gekauft. 
 
Anmerkung:  Nach  Auffassung  von  Verbraucherschützern  ist  es  ratsam,  sich  zuerst  Beurteilungen  unabhängiger
Testinstitute  (z.  B.  Stiftung  Warentest)  anzuschauen.  Denn  diese  testen  neutral  die  verschiedensten  Produkte  und
vergleichen sie miteinander.

7 Angebot eines Werbeblockers nicht unlauter

Um  auf  Webseiten  enthaltene  Werbung  zu  unterbinden,  können  sog.  Werbeblocker  installiert  werden.  Der
Bundesgerichtshof  (BGH)  hat  mit  seinem  Urteil  vom  19.4.2018  entschieden,  dass  das  Angebot  des
Werbeblockprogramms AdBlock Plus nicht gegen das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) verstößt.
 
In dem vom BGH entschiedenen Fall stellte ein Verlag seine redaktionellen Inhalte auch auf seinen Internetseiten zur
Verfügung. Finanziert wurde das Angebot durch Werbung, also mit dem Entgelt, das er von anderen Unternehmen für die
Veröffentlichung von Werbung auf diesen Verlagsinternetseiten erhält. 
 
Mit dem Computerprogramm AdBlock Plus kann Werbung auf Internetseiten unter drückt werden. Werbung, die von den
Filterregeln erfasst wird,  die in einer sogenannten Blacklist  enthalten sind, wird automatisch blockiert.  Der Vertreiber
dieses Programms  bietet Unternehmen die Möglichkeit,  ihre Werbung von dieser Blockade durch Aufnahme in eine
sogenannte Whitelist  ausnehmen zu lassen. Voraussetzung hierfür  ist,  dass diese Werbung die von dem Vertreiber
gestellten Anforderungen an eine „akzeptable Werbung“ erfüllt und die Unternehmen ihn am Umsatz beteiligen.
 
In seiner Begründung stellten die BGH-Richter fest, dass das Angebot des Werbeblockers keine gezielte Behinderung im
Sinne des UWG darstellt. So wirkt der Anbieter des Werbeblockerprogramms mit dem Angebot des Programms nicht
unmittelbar  auf  die  von  dem  Verlag  angebotenen  Dienstleistungen  ein.  Der  Einsatz  des  Programms  liegt  in  der
autonomen Entscheidung der Internetnutzer. Die mittelbare Beeinträchtigung des Angebots des Verlags ist nicht unlauter.

8 Prospekthaftung – unrichtige Prospektangaben

Ein  Anleger,  der  durch  unrichtige  Prospektangaben  bewogen  wurde,  einer  Anlagegesellschaft  als  Kommanditist
beizutreten, kann im Rahmen des Vertrauensschadens entweder die Rückabwicklung seiner Beteiligung verlangen oder
an seiner Anlageentscheidung festhalten und Ersatz des Betrages verlangen, um den er seine Beteiligung wegen der
unrichtigen Prospektangaben zu teuer erworben hat.
 
Ein  Schadensersatzanspruch  aus  Prospekthaftung  ist  im  weiteren  Sinne  als  Fall  der  Haftung  wegen  Verletzung
vorvertraglicher  Aufklärungspflichten  grundsätzlich  nur  auf  Ersatz  des  Vertrauensschadens,  d.  h.  des  negativen
Interesses gerichtet. Der Geschädigte hat danach Anspruch auf Erstattung des Schadens, den er dadurch erlitten hat,
dass er auf die Richtigkeit und Vollständigkeit der Prospektangaben vertraut hat.
 



Basiszinssatz
nach § 247 Abs. 1 BGB
maßgeblich für die  
Berechnung von Verzugszinsen

Seit 1.7.2016 = - 0,88% | 1.1.2015 – 30.6.2016 = - 0,83% | 
1.7.2014 – 31.12.2014 = - 0,73 %

Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter: http://www.bundesbank.de und dort unter „Basiszinssatz“.

Verzugszinssatz ab         
1.1.2002:
(§ 288 BGB)

Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: Basiszinssatz + 5 Prozentpunkte
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern
(abgeschlossen bis 28.7.2014): Basiszinssatz + 8 Prozentpunkte
(abgeschlossen ab 29.7.2014): Basiszinssatz + 9 Prozentpunkte

zzgl. 40 € Pauschale

Verbraucherpreisindex
(2010 = 100)

2018:    März = 110,7; Februar = 110,3; Januar = 109,8
2017:    November = 109,9; Oktober = 109,6; September = 109,6; August = 109,5; 
             Juli = 109,4; Juni = 109,0; Mai = 108,8; April = 109,0; März = 109,0; 
             Februar = 108,8; Januar = 108,1

Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter: 
http://www.destatis.de -  Zahlen und fakten - Konjunkturindikatoren

           

Alle Beiträge sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung für deren Inhalt kann jedoch nicht übernommen werden. Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur
Verfügung.

Bitte beachten Sie, dass dieses Informationsschreiben eine individuelle Beratung nicht ersetzen kann!
Eventuelle Änderungen, die nach Ausarbeitung dieses Schreibens erfolgen, werden erst in der nächsten Ausgabe berücksichtigt.
Trotz sorgfältiger und gewissenhafter Bearbeitung aller Beiträge übernehmen wir keine Haftung für den Inhalt.

http://www.bundesbank.de/

